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Mobil bleiben …
… ist für Ältere nicht immer einfach. Die aktuelle 
Ausgabe ist deshalb dem Thema Mobilität ge-
widmet: Welche neuen Möglichkeiten, mobil  
zu bleiben, ergeben sich dank Digitalisierung für 
Ältere? Wir berichten über neue Lösungsansätze 
für den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere 
an den Stadträndern und auf dem Land. Beim 
neuen Härtefallfonds für die Ost-West-Renten-
überleitung startet die Antragstellung. Wir in-
formieren über das Wie und Wo für die Einmal-
zahlung. Eine neue, noch weitgehend unbe-
kannte Möglichkeit, den Patientenwillen eines 
schwer kranken engen Angehörigen kurzfristig 
durchzusetzen, ist das Notvertretungsrecht. Wir 
sagen Ihnen, wie es funktioniert und unter wel-
chen Umständen es für wen gilt. Wer viele Me-
dikamente einnehmen muss, geht ein Risiko ein, 
das ihm vielleicht gar nicht bewusst ist: Über-
kreuzwirkungen der einzelnen Wirkstoffe. Im  
Internet wird Hilfe angeboten. Mehr dazu, zu  
digitalen Sprachassistenten, Mehrweggeschirr  
in der Gastronomie und zu weiteren interes-
santen Themen lesen Sie im neuen AiR. ada
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Einkommensrunde für Bund und Kommunen

Senioren unterstützen  
dbb Forderungen
Vertreter der dbb Senioren demonstrierten am 24. Januar 2023 zum  
Verhandlungsauftakt der Einkommensrunde für die Beschäftigten  
von Bund und Kommunen in Potsdam. 

Der Vorsitzende der dbb 
bundesseniorenvertretung, 
Horst Günther Klitzing, 
sagte unmittelbar nach 
den ergebnislos vertagten 
Verhandlungen in Pots-
dam: „Wir unterstützen  
die mehr als angemessene 
Forderung nach 10,5 Pro-
zent mehr Einkommen, 
mindestens jedoch 500 Eu-
ro, für die Beschäftigten in 
Bund und Kommunen. Ich 
stehe als pensionierter Be-
amter heute auch hier, um 
für den Gleichklang der Sta-
tusgruppen und damit für 
die zeit- und volumenglei-
che Übertragung des Tarif-

ergebnisses auf die Beam-
tinnen und Beamten und 
insbesondere auf die Ver-
sorgungsempfängerinnen 
und -empfänger einzutre-
ten. Respekt und Anerken-
nung der Lebensleistung 
von Staatsbediensteten 
sollte nicht eingefordert 
werden müssen, sondern 
selbstverständlich sein. Ich 
bin zutiefst enttäuscht dar-
über, dass die Arbeitgeber 
kein verhandlungsfähiges 
Angebot vorgelegt haben.“

Die dbb Senioren, die seit 
Ende vergangenen Jahres 
Mitglied in der Bundes-
tarifkommission (BTK) des 
dbb sind, werden die Be-
schäftigten auch bei den 
kommenden Aktionen un-
terstützen.  

 < Gemeinsam in Potsdam: Claus Weselsky, stellvertretender dbb Bun-
desvorsitzender; Horst Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb bun-
desseniorenvertretung; Milanie Kreutz, stellvertretende dbb Bun-
desvorsitzende; Friedhelm Schäfer, zweiter Vorsitzender des dbb 
und Fachvorstand Beamtenpolitik; Matthäus Fandrejewski, Vor-
sitzender der dbb jugend; Adelheid Tegeler, stellvertretende BDZ-
Bundesvorsitzende; Heiko Teggatz, stellvertretender dbb Bundes-
vorsitzender, und Frank Gehlen, vbob Bundesvorsitzender (von links)

BAGSO

Zukunft des Ehrenamtes  
aktiv mitgestalten
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) unterstützt 
die Entwicklung der Engagement Strategie des Bundes zur Stärkung des Ehren-
amtes. Für die dbb bundesseniorenvertretung ist Max Schindlbeck beteiligt.

„Ein Ehrenamt kann gera-
de nach Ende des aktiven 
Berufslebens eine erfüllen-
de Aufgabe sein“, weiß 
Max Schindlbeck, stellver-
tretender Vorsitzender der 
dbb bundesseniorenver-
tretung und über Jahr-
zehnte Mitglied des Baye-
rischen Lehrer- und Lehre-
rinnenverband (BLLV), aus 

eigener Erfahrung. „Ehren-
amtliches Engagement ist 
für unsere Gesellschaft 
elementar. Wichtig ist aber 
auch, dass die vielen Enga-
gierten nicht völlig unkoor-
diniert handeln müssen.“

Am 8. Februar 2023 fand 
eine digitale Sitzung der 
Fachkommission „Enga-

gement und Partizipa-
tion“ der BAGSO statt, an 
der Schindlbeck teilnahm. 
Schwerpunktthema war 
die Initiative der Bundes-
regierung zur Entwick-
lung einer Bundesenga-
gementstrategie. Tobias 
Quednau, Referent der 
Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehren-

amt (DSEE), informierte 
über das Vorhaben und 
warb um Mitwirkung. 
„Gerade im ländlichen 
Raum haben es ehren-
amtlich Engagierte 
manchmal schwer. Groß-
artig, dass hier eine Mög-
lichkeit zur Vernetzung 
und zum Austausch ge-
schaffen wird“, fasste 
Max Schindlbeck seinen 
Eindruck von der Initiati-
ve zusammen.

Interessierte, die bereits ein 
Ehrenamt bekleiden oder 
planen, sich zu engagieren, 
können sich über die Inter-
netseite https://www. 
zukunft-des-engagements.
de/ an der Entwicklung  
einer Strategie für das  
Ehrenamt beteiligen. 
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Erwerbstätigkeit 

Ältere arbeiten länger
Der Anteil der erwerbstätigen 55- bis 64-Jährigen steigt in Deutschland  
auf 72 Prozent im Jahr 2021.

Sowohl in Deutschland  
als auch in der Europäi-
schen Union (EU) sind älte-
re Menschen immer häu-
figer erwerbstätig. So ist 
die Erwerbstätigenquote 
der 55- bis 64-Jährigen in 
Deutschland binnen zehn 

Jahren deutlich von  
62 Prozent im Jahr 2012 
auf knapp 72 Prozent im 
Jahr 2021 gestiegen. Im 
selben Zeitraum kletterte 
diese Quote in der EU von 
47 Prozent auf 60 Prozent, 
wie das Statistische Bun-

desamt sowie die EU- 
Statistikbehörde Eurostat 
im Januar mitteilten. 
Deutschland liegt damit 
über dem EU-Durch-
schnitt. Höhere Quoten 
wiesen nur die skandinavi-
schen EU-Staaten Schwe-

den (77 Prozent) und Dä-
nemark (72 Prozent) auf. 

„Eine höhere Erwerbsbe-
teiligung älterer Menschen 
wird jedoch künftig kaum 
kompensieren können, 
dass die jüngere Bevölke-
rung abnimmt und es da-
durch deutlich weniger Er-
werbspersonen in diesen 
Altersgruppen gibt“, er-
klärt Frank Schüller, Ar-
beitsmarktexperte im  
Statistischen Bundesamt, 
mit Blick auf die aktuelle 
Fachkräftedebatte. 

Gespräch mit der Bundespflegebeauftragten

„Pflege muss neu gedacht werden“
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Horst Günther Klitzing, 
hat am 25. Januar 2023 in Berlin mit der Beauftragten der Bundesregierung 
für Pflege, Claudia Moll, aktuelle Probleme im Pflegebereich erörtert.

Moll sieht eine stärkere De-
zentralisierung der Pflege als 
einen möglichen Ausweg aus 
der Spirale von steigenden 
Kosten, Personalmangel und 
steigenden Fallzahlen. Pflege 
müsse in vielen Aspekten 
„neu gedacht“ werden. So 
seien neue Wohn- und Pfle-
geformen nötig. Dazu sollten 
Pflegedienste wohngebiets-
bezogen angebunden wer-
den, damit Pflegeleistungen 
von kürzeren Wegen profi-
tierten. „Auch Pflegeambu-
lanzen, Tages- und Kurzzeit-
pflege müssen im Quartier 
möglich sein“, so Moll.

Eine solche Pflegeform, 
waren sich Klitzing und 
Moll einig, käme vielen 
Menschen, die so lange 
wie möglich selbstbe-
stimmt im eigenen Zuhau-
se leben wollten, zugute.

Klitzing betonte, dass viele 
Pflegebedürftige oder 

pflegende Angehörige 
Leistungen aus Unkenntnis 
nicht in Anspruch nähmen. 
So blieben 30 Prozent der 
Leistungen der Pflegeversi-
cherung ungenutzt. Ein Lö-
sungsansatz bestehe, auch 
da stimmten Moll und Klit-
zing überein, in Pflegebud-
gets, die für mehr Transpa-
renz sorgten und für Pfle-
gebedürftige flexiblere 
Entscheidungen über die 
Verwendung der Mittel er-
möglichten. So etwa könn-

ten die Mittel auch für die 
Verhinderungspflege bei 
Pflege durch Angehörige 
verwendet werden.

Moll ergänzte, dass es hier-
zu im ersten Schritt einer 
niedrigschwelligen Bera-
tung bedürfe und dazu in 
den Kommunen flächende-
ckend Anlaufstellen einge-
richtet werden müssten.

Klitzing forderte zudem, sich 
stärker auf die derzeit nur 

selten von Krankenkassen 
bewilligte geriatrische Reha-
bilitation zu stützen und sie 
an die Pflegeversicherung 
„anzudocken“, die ein ge-
steigertes Interesse an Reha 
habe. Moll bezweifelte die 
Umsetzbarkeit dieser ei-
gentlich sinnvollen Idee.

Zum Abschluss des Ge-
sprächs sprach Klitzing 
Moll auf ein Konzept zu 
Entgeltersatzleistungen 
für pflegende Angehörige 
an, das der Pflegebeirat, 
dessen Mitglied der dbb 
ist, dem Familienministeri-
um im August 2022 über-
geben hatte.

Auch hier herrschte zwi-
schen Moll und Klitzing 
Einigkeit: „Pflege darf 
nicht arm machen.“ Für 
das Thema, so Moll, wür-
de im Moment von den 
eingebundenen Ressorts 
ein Eckpunktepapier erar-
beitet, wie die wertvolle 
Arbeit pflegender Ange-
höriger auch finanziell an-
gemessener gewürdigt 
werden könne. 
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Notvertretungsrecht

 In guten wie in 
schlechten Zeiten

Ohne Vorsorgevoll
macht und Patienten
verfügung behandel
ten Ärzte Patienten  
in Notfällen bislang 
grundsätzlich hei
lungsorientiert und  
lebenserhaltend. Mit 
dem nun geltenden 
Notvertretungsrecht 
kann der Patienten
wille im Einzelfall 
leichter durchgesetzt 
werden – von den 
Ehepartnern.

Auch wenn viele glau
ben, dass der Ehepartner 
schon immer Einfluss auf 
ärztliche Behandlungs
maßnahmen nehmen 
könne, so war dies bisher 
nur möglich, wenn eine 
entsprechende Vorsorge
vollmacht vorlag. Ärzte 
sind verpflichtet, nach 
bestem Wissen und Ge
wissen und unter Be
achtung des Patienten
willens zu behandeln.  
Anweisungen von Nicht
medizinern und Nicht
bevollmächtigten, auch 
Ehepartnern, durften sie 
nicht entgegennehmen. 
Dies hat sich nun grund
legend geändert.

Seit dem 1. Januar 2023 
ist die gegenseitige Ver
tretung von Ehegatten in 
Angelegenheiten der Ge
sundheitssorge, das soge
nannte Notvertretungs
recht, in § 1358 Bürger
liches Gesetzbuch (BGB) 
geregelt. Bisher war die 
Vertretung des Ehepart
ners in einer medizini
schen Notsituation nur 
dann möglich, wenn eine 
entsprechende Vorsorge
vollmacht vorlag. 

Das gesetzliche Notver
tretungsrecht findet  
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ÖFFENTLICHER DIENST

WIR STRUKTURIEREN
EURE VORSORGE

EUCH UM
IHR KÜMMERT

STRUKTUR

Ihr für uns.Wir für Euch.
Das Füreinander zählt.
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Anwendung, wenn ein 
Ehepartner aufgrund ei-
ner Erkrankung, eines Un-
falls oder Bewusstlosig-
keit nicht mehr selbst 
Entscheidungen zur me-
dizinischen Behandlung 
oder Unterbringung tref-
fen kann, also nicht in der 
Lage ist, die Gesundheits-
sorge für sich selbst zu 
tragen. 

Der Ehepartner kann im 
Notfall entscheiden, wel-
che Untersuchungen, 
Therapien oder ärztli-
chen Eingriffe vorgenom-
men oder unterlassen 
werden sollen. Auch 
über freiheitsentziehen-
de Maßnahmen wie Fi-
xierung, ruhigstellende 
Medikamente oder die 
Einweisung ins Kranken-
haus beziehungsweise in 
entsprechende Einrich-
tungen kann der Ehegat-
te entscheiden. Diese 
Maßnahmen dürfen 
sechs Wochen nicht 
überschreiten.

Ärzte sind gegenüber 
dem vertretenden Ehe-
partner nicht an ihre 
Schweigepflicht gebun-
den und somit aus-
kunftspflichtig.

Verträge, die im Zusam-
menhang mit der Erkran-
kung stehen, wie medizi-
nische Behandlungen, 
Krankenhausunterbrin-
gung, Maßnahmen zur 
Rehabilitation, Beschaf-
fung von Heil- und Hilfs-
mitteln, können vom  
Ehepartner geschlossen 
werden.

Sollten sich Ansprüche 
aufgrund der Erkrankung 
gegenüber einer anderen 
Person ergeben, darf der 
vertretende Ehepartner 
diese geltend machen, 
zum Beispiel aufgrund 
einer Verletzung durch 
einen Verkehrsunfall  
gegenüber dem Unfall-
verursacher.

Vom Arzt ist eine Bestäti-
gung für die Notwendig-
keit der Notvertretung zu 
erstellen, damit der Ehe-
partner den entsprechen-
den Nachweis führen 
kann. Im Gegenzug ist 
der behandelnde Arzt 
verpflichtet, von dem ver-
tretenden Ehepartner ei-
ne schriftliche Bestäti-
gung zu verlangen, dass 
kein anderer Betreuer 
eingesetzt ist und das 
Vertretungsrecht nicht 

bereits an anderer Stelle, 
zu einem früheren Zeit-
punkt in Anspruch ge-
nommen wurde. Damit 
soll ein Missbrauch des 
Notvertretungsrechts 
verhindert werden. Beide 
Dokumente sind dem 
Ehegatten auszuhändi-
gen. Er sollte diese zur 
Ausübung des Rechts 
stets bei sich führen.

Das Notvertretungs-
recht endet nach sechs 
Monaten; sollte dann 
weiterhin Bedarf beste-
hen, muss durch das  
Betreuungsgericht ein 
gesetzlicher Betreuer, 
wenn möglich ein Fami-
lienmitglied, eingesetzt 
werden.

Das gesetzliche Notver-
tretungsrecht für Ehe-
gatten ist ausgeschlos-
sen, wenn die Ehegatten 
getrennt leben, in einer 
Vorsorgevollmacht be-
ziehungsweise Patien-
tenverfügung anderes 
verfügt ist, also der Ehe-
gatte als Vertreter aus-
geschlossen oder eine 
andere Person benannt 
ist, dem behandelnden 
Arzt bekannt ist, dass der 
erkrankte Ehegatte eine 

Betreuung durch den 
Ehegatten ablehnt, ein 
Betreuer gerichtlich be-
stellt ist, der auch die 
Gesundheitssorge zu  
tragen hat.

Wünschen Ehepaare kei-
ne gegenseitige Notver-
tretung, kann seit Januar 
2023 vorab ein Wider-
spruch dazu eingelegt 
werden. Dieser kann 
beim Zentralen Vorsorge-
register gegen eine gerin-
ge Gebühr hinterlegt 
werden. Ärzte haben auf 
das Vorsorgeregister Zu-
griff und können prüfen, 
ob ein entsprechendes 
Dokument hinterlegt 
wurde.

Das Notvertretungsrecht 
kann eine Vorsorgevoll-
macht oder Patienten-
verfügung nicht erset-
zen. Es schließt lediglich 
eine Lücke im Gesetz 
und ist für den Notfall 
gedacht. Wer sicher sein 
möchte, dass sein Wille 
beachtet wird, wenn er 
diesen selbst nicht mehr 
äußern kann, sollte eine 
Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung gut 
durchdacht erstellen. 
  jha
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